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BadenJ$(/ürttemberg
FINANZAMT WANGEN

Finanzamt Postfach D6?- R 8 Waneen (Alleäu)

Firma
Klaus Multiparking GmbH
Hermann-Krum-Str. 2
88319 Aitrach Aktenzeichen 91080/01312

sG 02t21

(Bitte bei Antwort angeben)

fr? Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers

bei Bauleistungen und/oder der Reinigung von Gebäuden und Gebäudeteilen

Hiermit wird zur Vorlage bei dem leistenden Unternehmer/Subunternehmer
bescheinigt, dass

Klaus Multiparki ng GmbH

Wangen 30.06.2020

Bearbeiter HerrBernhard

Telefon 0752271-4211

(Name und Vorname bzw. Firma)

Hermann-Krum-Str. 2 88319 Aitrach
(Anschrift, Sitz)

tr Bauleistungen im Sinne des g 13b Abs. 2 Nr. 4 USIG

n Gebäudereinigungsleistungen im sinne des g 13b Abs. 2 Nr. 8 ustc

nachhaltig erbringt und

X unter der Steuernummer g1O8OlO1312

X unter der Umsatzsteuer-ldentifikationsnummer DEBl 1 g543g6

registriert ist.

Für die oben genannten empfangenen Leistungen wird deshalb die Steuer vom
Leistungsempfänger geschuldet (S 13b Abs. S USIG).

Diese Bescheinigung verliert
(Die Gültigkeitsdauer der Bescheinigung ist auf einen

30.06.2020
(Datum)
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ihre it Ablauf des: 30.06.2023
nach Ausstellungsdatum zu )
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DatenschuEhinweis:
lnformationen über d te Vera rbeitu ng personenbezogener Daten tn der Steuerverwaltung und über hre Rechte n ach
Datenschutz-G rundverordn ung sowte übe r hre Ansprech partner n Datenschutzfragen entnehmen Sie bitte dem allgemeine n
lnformationsschreiben der Finanzverwaltung. Dieses lnformationssch
,,Datenschutz") oder erhalten Sie bei lhrem Finanzamt.

reiben finden Sie uhter www .fi nanzamt.de (unter de I Rubrik

Rechtsbehelfsbeleh ru ng
Sie können die Erteilung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen mit dem

Einspruch anfechten. Der Einspruch ist beim umseitig bezeichneten Finanzamt schrift-

lich einzureichen, diesem elektronisch zu übermitteln oder dort zur Niedersch rift zu

erklären.

Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf

des Tags, an dem lhnen der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des Leistungs-

empfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen bekannt

gegeben worden ist. Bei Zusendung durch einfachen Brief oder Zustellung mittels

Einschreiben durch Übergabe gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe

zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Nachweis zur Steuerschuldnerschaft des

Leistungsempfängers bei Bauleistungen und/oder Gebäudereinigungsleistungen zu

einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist, Bei Zustellung mit Zustellungsurkunde oder

mittels Einschreiben mit Rückschein oder gegen Empfangsbekenntnis ist Tag der

Bekanntgabe der Tag der Zustellung.


